
 

 

 

 

 

 

Altholz AIV.2 
Annahmekriterien - AVV 17 02 04 – Stand 10/2019 

 

Altholz der Kategorie A IV.2 sind stark kontaminierte Hölzer die z.B. mit Teer oder 
Kesseldruck bzw. mit quecksilberhaltigen Imprägnierungen behandelt worden sind. 
 
Hierunter fallen folgende Sortimente: 
- deren Holzschutzmittelbehandlung bekannt ist oder  
- durch Analyse festgestellt wurde oder 
- bei denen eine Holzschutzmittelbehandlung sichtbar oder erkennbar (Geruch) ist oder 
- bei denen eine Schutzmittelbehandlung aufgrund ihrer Art und Herkunft angenommen 
werden muss 

 
Enthalten sein darf z.B.: - teerölimprägnierte Hölzer - Palisaden 
 - Jägerzäune - Werkstattböden 
 - Altholz aus dem Wasserbau - Bahnschwellen 
 
Nicht enthalten sein darf z.B.: - Dachpappe  
 - jegliche Verunreinigungen  
 
Für die Abholung geeignete Behälter: 
 
Absetzmulde:    jede Größe offen / mit Deckel 
Abrollcontainer:   jede Größe offen / mit Deckel 
 

Bitte achten Sie bei der Befüllung auf die Einhaltung der Maximalgewichte (Absetzmulde 7to, 
Abrollcontainer 12to). Bitte befüllen Sie die Behälter nicht über die Schüttkante damit diese 
sicher abgedeckt oder verschlossen und transportiert werden können. 
 
Sollten die Annahmekriterien nicht eingehalten werden, behält sich die Firma Hämmerle 
Recycling GmbH vor das Material abzuweisen und die Abfälle zum Auftraggeber zurück zu 
bringen oder diese ggf. kostenpflichtig zu sortieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
HÄMMERLE RECYCLING GMBH   Datum:______________________ 
 
        Kunde:______________________ 
 
        Unterschrift:__________________ 


